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Wiederholungsklausuren Großmodule, u.a. Arbeitsrecht 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie bei allen aus mehreren Lehrveranstaltungen bestehen-

den juristischen Großmodulen (ÖR I, ÖR II, ZR II, ZR III, ZR IV) zwingend zunächst den im 

Modulhandbuch angegebenen Erstversuch ablegen müssen.  

Dies ist im Modul ÖR I beispielsweise die Klausur Grundrechte im SoSe. 

Sollte dieser Leistungsnachweis mit „nicht ausreichend“ bewertet werden (d.h. Sie „fallen durch 

die Klausur“), dürfen Sie im nächsten Semester den Zweitversuch im anderen Fach ablegen.  

Dies ist im Modul ÖR I beispielsweise die Klausur Staatsorganisationsrecht im WiSe.  

Dies ist nur ein Angebot, Sie müssen dies nicht tun. Zwang besteht nur beim Erstversuch. Sie 

können auch ein Jahr warten und abermals im gleichen Fach des Erstversuches Ihren Zweitversuch 

ablegen.  

Dies ist im Modul ÖR I beispielsweise ein Jahr später wieder die Klausur Grundrechte im SoSe. 

Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass im Modul ZR IV als Zeitversuch zum Ende des 

Wintersemesters die Klausur Arbeitsrecht angeboten wird. Details erfahren Sie jeweils beim Mo-

dulverantwortlichen Lehrstuhl. 
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